DAMIT SIE IM RECHT SIND
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Da viele Vermieter ihren Gästen eine Internetnutzung zur Verfügung stellen wollen, ist die Frage der Haftung des Anschlussinhaber bei rechtswidriger WLAN-Nutzung durch Gäste nach wie vor ein aktuelles Thema.
Wie die beiden Entscheidungen des LG Frankfurt/M und des LG Hamburg aus dem Jahre 2010 zeigen, gibt es in der Rechtsprechung hierzu noch keine einheitliche Linie:

1. Urteil des Landgericht Frankfurt/M vom 18.08.2010, Az.: 2-6 S 19/09: Hotel haftet nicht als Störer

Der Betreiber eines Hotels, der seinen Gästen einen freien Internetanschluss anbietet, haftet nicht für rechtswidriges Nutzerverhalten durch einen Gast, wenn der Internetzugang sicherheitsaktiviert und verschlüsselt war und er seine Gäste zuvor auf die Einhaltung der gesetzlichen Vorschriften hingewiesen hat. 
Im konkreten Fall war unstreitig, dass weder der Hotelinhaber noch seine Angestellten ein urheberechtlich geschütztes Werk des Rechteinhabers über eine Tauschbörse einer Öffentlichkeit widerrechtlich zugänglich gemacht hatten. Auch eine sog. Störerhaftung scheidet nach Ansicht des Gerichts aus, da der Hotelinhaber seine Gäste auf die Einhaltung der gesetzlichen Vorgaben hinwies. Eine weitere Prüfungspflicht habe für den Anschlussinhaber aufgrund der Verschlüsselung des Funknetzwerkes nicht bestanden.
Das LG Frankfurt/M begründet seine Entscheidung - unter Verweis auf den BGH - damit, dass eine IP-Adresse keinem konkreten Nutzer, sondern lediglich einem Anschlussinhaber zuzuordnen sei, der grundsätzlich berechtigt ist, beliebigen Dritten Zugriff auf seinen Internetanschluss zu gestatten. Deshalb gäbe die IP-Adresse bestimmungsgemäß keine zuverlässige Auskunft über die Person, die zu einem konkreten Zeitpunkt einen bestimmten Internetanschluss nutzt. Damit aber fehle die Grundlage dafür, den Anschlussinhaber im Wege einer unwiderleglichen Vermutung so zu behandeln, als habe er selbst gehandelt. Der Betreiber eines Hotels, das als Service sein WLAN den Gästen zur Verfügung stellt, hafte per se auch nicht für seine Gäste oder sonstige Dritte.

Zu einer anderen Entscheidung kommt das LG Hamburg in einem Beschluss vom 25.11.2010, Az.: 310 O 433/10:

2. Internet-Café haftet als Störer bei rechtswidriger Internetnutzung

Das Landgericht Hamburg hat in einem einstweiligen Verfügungsverfahren die Haftung des Betreibers eines Internet-Cafès angenommen, nachdem ein Kunde einen Film ohne Einverständnis des Rechteinhabers per Filesharing öffentlich zugänglich gemacht hatte.
Das Landgericht ging davon aus, dem Inhaber des Internetanschlusses seien Maßnahmen möglich und zumutbar, solche Rechtsverletzungen zu verhindern, etwa indem er entsprechende Ports, die zum Filesharing geeignet sind, sperrt. Der Anschlussinhaber hafte daher auch für die Rechtsverletzung durch seine Kunden im Rahmen der Störerhaftung auf Unterlassung. Auf ein Verschulden des Anschlussinhabers komme es nicht an. 

Aufgrund der nach wie vor widersprüchlichen Rechtssprechung empfiehlt der DTV Vermieter von Ferienunterkünften, die ihren Gästen einen WLAN-Anschluss zur Verfügung stellen wollen, sich abzusichern durch:

1. Verschlüsselung des Zugangs und Einrichtung von Benutzerkonten mit Passwortschutz
2. Abschluss einer Nutzungsvereinbarung mit den Gästen mit Belehrung darüber, was erlaubt ist und was nicht (Formulierungsvorschlag für eine Nutzungsvereinbarung erhalten Sie kostenlos beim DTV).
oder
3. Einrichtung eines Internetzugangs über den Hotspot eines externen Internetproviders. In diesem Fall surft der Gast über den Internetzugang des externen Internetproviders (z.B. T-Systems, Vodafon, 02, Swisscom etc.) während der Inhaber des Beherbergungsbetriebes nur Vermittler zwischen dem Hotspot-Anbieter und dem Gast ist.

 

